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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1994

Norm

StPO §180 Abs2 Z1

StPO §190

Rechtssatz

Die Intensität dieses Haftgrundes, die durch einen bereits unternommenen Fluchtversuch nachdrücklich manifestiert

wird, steht der Aufhebung der Haft durch Sicherheitsleistung im Sinn des § 190 Abs 1 StPO entgegen.
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